2005–0079 / 05.000 
Botschaft 

über die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» 
vom 29. Juni 2005 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,
wir unterbreiten Ihnen die Botschaft zur Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behörden​propaganda» und beantragen Ihnen, die Initiative Volk und Ständen mit der Empfehlung auf Ablehnung und ohne Gegenentwurf zur Abstimmung vorzulegen. 

Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung. 

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Der Bundespräsident: Samuel Schmid 

Die Bundeskanzlerin: Annemarie Huber-Hotz 
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Übersicht 
Die Initiative verlangt eine Ergänzung von Artikel 34 BV über die Garantie der politischen Rechte. Die Informationstätigkeit von Bundesrat und Bundesverwaltung vor Abstimmungen soll mit wenigen Ausnahmen verboten werden. Vorgeschlagen werden die folgenden Mass​nahmen: 

–
Verbot der Informations- und Propagandatätigkeit für den Bundesrat, die obersten Kader der Bundesverwaltung und die Bundesämter im Vorfeld von Abstimmungen. Zulässig bleibt eine einmalige kurze Information an die Bevölkerung durch die zuständige Depar​tementsvorsteherin oder den zuständigen Departementsvorsteher. 

–
Verbot der Finanzierung, Durchführung und Unterstützung von Informations- und Ab​stimmungskampagnen sowie der Produktion, Publikation und Finanzierung von Informa​tions- und Propagandamaterial durch alle Behörden des Bundes im Vorfeld von Abstim​mungen. Ausgenommen bleibt eine sachliche Broschüre mit den Erläuterungen des Bun​desrates an die Stimmberechtigten, die die befürwortenden und ablehnenden Argumente ausgewogen zu berücksichtigen hat. 

–
Gebot für Bund, Kantone und Gemeinden, Abstimmungstermine mindestens sechs Mo​nate im Voraus zu publizieren. 

–
Gebot für Bund, Kantone und Gemeinden, den Stimmberechtigten die Abstimmungsvorla​gen zusammen mit den geltenden Rechtsgrundlagen unentgeltlich zur Verfügung zu stel​len. 

–
Für die Verletzung der politischen Rechte soll der Gesetzgeber innert zwei Jahren Sank​tionen anordnen. Die direktdemokratischen Institutionen sind eines der Wesens- und Identitätsmerkmale und eine zentrale Errungenschaft unseres politischen Systems. Der Bundesrat hat sich immer wieder für den Erhalt der Funktionsfähigkeit unserer direkten Demokratie eingesetzt und sich wiederholt mit seiner Rolle und derjenigen der Bundes​verwaltung im Vorfeld von Abstimmungen beschäftigt. Als Folge davon bestehen heute verwaltungsinterne Leitlinien, die Gewähr dafür bieten, dass Bundesrat und Bundesver​waltung vor Abstimmungen gewisse Grundsätze einhalten. Es ist aber nicht nur die Auf​gabe des Bundesrates, sondern auch jene des Parlaments und der Gerichte, sich für den Erhalt einer funktionierenden Demokratie einzusetzen. Seitens des Parlaments wurde die Sorge um die Funktionsfähigkeit unserer direkten Demokratie mit dem Mittel der parla​mentarischen Vorstösse wiederholt zum Ausdruck gebracht. Bundesgericht und Rechts​lehre haben die Zulässigkeit und die Grenzen behördlichen Engagements und privater Einwirkungen im Vorfeld von Abstimmungen präzisiert und dadurch entscheidend zu Rechtssicherheit und Wahrung unseres direktdemokratischen Systems beigetragen.
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Die Annahme der Initiative hätte massive Einschränkungen der Informationstätigkeit von Bundesversammlung, Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen zur Folge. Es könnte nur in einem sehr engen Rahmen Grundlagenwissen zu den Abstimmungs​vorlagen vermittelt werden. Auf offensichtlich falsche oder irreführende Äusserungen Priva​ter könnte der Bundesrat nicht mehr reagieren. Auch wäre es dem Bundesrat untersagt, über neue erhebliche Tatsachen, deren Kenntnis für eine objektive Entscheidung über eine Vorlage notwendig ist, zu informieren. Das bliebe nicht ohne Folgen für die Willensbildung der Stimmberechtigten, die auch einen Anspruch darauf haben, die Haltung und Beweggründe ihrer Regierung zu erfahren und über mögliche Auswirkungen für Staat, Gesellschaft und Einzelne umfassend, sachlich und objektiv informiert zu werden. Der Anspruch der Stimmbe​rechtigten, sich sowohl aus staatlichen als auch aus privaten Quellen informieren zu können und gestützt darauf eine eigene Meinung zu bilden, würde beeinträchtigt, wenn Bundesrat und Bundesverwaltung vor Abstimmungen kaum mehr informieren dürften und auch die Bundes​versammlung in ihrer Informationstätigkeit erheblich eingeschränkt würde. Könnten sich die Stimmberechtigten fast nur noch aus privaten Quellen informieren, blieben die Informations​grundlagen unvollständig.  Der Bundesrat kommt somit zum Schluss, dass die von der Initia​tive vorgeschlagenen Massnahmen nicht nur einen untauglichen und ungeeigneten Beitrag zum Erhalt der freien Willensbildung im Vorfeld von Abstimmungen leisten, sondern im Ge​genteil zu deren Gefährdung beiträgt. Die Initiative verkennt auch die neuen Herausforderun​gen an Informationen durch den Bundesrat und die Bundesverwaltung in einem veränderten und stark medial geprägten Umfeld. Sie vermag darauf keine adäquaten Antworten zu geben.  Auf Grund dieser Überlegungen beantragt der Bundesrat den eidgenössischen Räten, die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» Volk und Ständen ohne Ge​genentwurf zur Ablehnung zu empfehlen. 
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Botschaft 

1
Formelle Aspekte und Gültigkeit der Initiative 

1.1
Wortlaut 
Die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» hat folgenden Wortlaut:
Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert: 
Art 34 Abs. 3 (neu) und 4 (neu) 
3
Mit Abschluss der parlamentarischen Beratungen werden die freie Willensbildung und die unver​fälschte Stimmabgabe insbesondere wie folgt garantiert: 

a.
Der Bundesrat, die Angehörigen des obersten Kaders der Bundesverwaltung und die Bundesämter enthalten sich der Informations- und Propagandatätigkeit. Sie enthalten sich insbesondere der Me​dienauftritte sowie der Teilnahme an Informations- und Abstimmungsveranstaltungen. Davon aus​genommen ist eine einmalige kurze Information an die Bevölkerung durch die Vorsteherin oder den Vorsteher des zuständigen Departements. 

b.
Der Bund enthält sich jeder Finanzierung, Durchführung und Unterstützung von Informationskam​pagnen und Abstimmungspropaganda sowie der Produktion, Publikation und Finanzierung von In​formations- und Propagandamaterial. Davon ausgenommen ist eine sachliche Broschüre mit den Erläuterungen des Bundesrates an die Stimmberechtigten. Darin sind die befürwortenden und ab​lehnenden Argumente ausgewogen zu berücksichtigen. 

c.
Der Abstimmungstermin wird mindestens sechs Monate im Voraus publiziert. 

d.
Den Stimmberechtigten werden die Abstimmungsvorlagen zusammen mit dem geltenden Text unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

4
Das Gesetz ordnet innert zwei Jahren Sanktionen bei Verletzung der politischen Rechte an. 
1.2 Zustandekommen und Behandlungsfristen 
Die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» wurde am 28. Januar 2003
 von der Bundeskanzlei vorgeprüft und am 11. August 2004 mit den nötigen Unter​schriften eingereicht. Mit Verfügung vom 31. August 2004
 stellte die Bundeskanzlei fest, dass die Initiative mit 106 344 gültigen Unterschriften zu Stande gekommen ist. 
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Die Initiative hat die Form des ausgearbeiteten Entwurfs. Der Bundesrat unterbreitet dazu keinen Gegenentwurf. Nach Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe a des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002
 (ParlG) hat der Bundesrat somit spätestens bis zum 10. August 2005 einen Beschlussentwurf und eine Botschaft zu unterbreiten.
 Die Bundesversammlung hat nach Ar​tikel 100 ParlG bis zum 10. Februar 2007 über die Volksinitiative zu beschliessen. Sie kann die Frist um ein Jahr verlängern, wenn mindestens ein Rat über einen Gegenentwurf oder ei​nen mit der Volksinitiative eng zusammenhängenden Erlassentwurf Beschluss gefasst hat (Art. 105 Abs. 1 ParlG). 
1.3
Gültigkeit 

1.3.1
Einheit der Form 
Nach Artikel 139 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV)
 hat eine Volksinitiative auf Teilrevi​sion der Bundesverfassung entweder die Form der allgemeinen Anregung oder des ausgear​beiteten Entwurfs; Mischformen sind nicht gestattet. Die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» ist als vollständig ausgearbeiteter Entwurf formuliert und erfüllt das Gebot der Einheit der Form. 
1.3.2
Einheit der Materie 
Artikel 139 Absatz 3 BV verankert das Gebot der Einheit der Materie. Initiativen müssen sich auf ein einzelnes klar umschriebenes Thema beziehen. Damit soll der freie Wille der Stimm​berechtigten gewährleistet werden. Artikel 75 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezem​ber 1976
 über die politischen Rechte (BPR) konkretisiert das Gebot der Einheit der Materie dahingehend, dass zwischen den einzelnen Teilen einer Volksinitiative ein sachlicher Zu​sammenhang bestehen muss. Die Volksinitiative sieht folgende Massnahmen für die Ge​währleistung der freien Willensbildung und unverfälschten Stimmabgabe nach Abschluss der parlamentarischen Beratungen vor:

–
Verbot der Informations- und Propagandatätigkeit für den Bundesrat, die obersten Kader der Bundesverwaltung und die Bundesämter im Vorfeld von Abstimmungen. Zulässig bleibt eine einmalige kurze Information an die 
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Bevölkerung durch die zuständige Departementsvorsteherin oder den zuständigen Depar​tementsvorsteher.

–
Verbot der Finanzierung, Durchführung und Unterstützung von Informations- und Ab​stimmungskampagnen sowie der Produktion, Publikation und Finanzierung von Informa​tions- und Propagandamaterial durch alle Behörden des Bundes im Vorfeld von Abstim​mungen. Ausgenommen bleibt eine sachliche Broschüre mit den Erläuterungen des Bun​desrates an die Stimmberechtigten, die die befürwortenden und ablehnenden Argumente ausgewogen zu berücksichtigen hat. – Gebot für Bund, Kantone und Gemeinden, Ab​stimmungstermine mindestens sechs Monate im Voraus zu publizieren. 

–
Gebot für Bund, Kantone und Gemeinden, den Stimmberechtigten die Abstimmungsvorla​gen zusammen mit den geltenden Rechtsgrundlagen unentgeltlich zur Verfügung zu stel​len. 

–
Für die Verletzung der politischen Rechte soll der Gesetzgeber innert zwei Jahren Sank​tionen anordnen. Die Initiative hat mehrere Einzelanliegen zum Gegenstand. Das bedeutet aber noch nicht, dass sie deswegen das Gebot der Einheit der Materie verletzen würde. Die einzelnen Punkte der Initiative sind zum einen thematisch miteinander verbunden: Sie befassen sich mit der Gewährleistung der politischen Rechte im Vorfeld von Abstimmun​gen. Zum andern verfolgen sie dasselbe Ziel, nämlich die Gewährleistung einer freien Willensbildung und einer unverfälschten Stimmabgabe. Damit besteht zwischen den ein​zelnen Punkten der Initiative ein sachlicher Zusammenhang, und das Gebot der Einheit der Materie ist somit gewahrt. 
1.3.3
Vereinbarkeit mit dem Völkerrecht 
Artikel 139 Absatz 3 BV verlangt die Beachtung der zwingenden Bestimmungen des Völker​rechts. Die Initiative tangiert das zwingende Völkerrecht nicht. 
1.3.4
Durchführbarkeit 
Die offensichtliche faktische Undurchführbarkeit eines Initiativbegehrens gilt als ungeschrie​bene materielle Schranke der Verfassungsrevision. Nach der Praxis bleiben zweifelsfrei und faktisch unmöglich durchführbare Volksinitiativen der Volksabstimmung entzogen. Die For​derungen der Initiative sind weder in rechtlicher Hinsicht unmöglich zu realisieren noch sind sie faktisch undurchführbar. Der Bundesrat kommt somit zum Schluss, dass die Initiative gül​tig ist. 
       9 
2
Anlass für die Lancierung der Initiative
Die Initiantinnen und Initianten lehnen eine Information von Bundesrat und Bundesverwal​tung im Vorfeld von Abstimmungen ab, die über die Erläuterung der Vorlage im Rahmen des sogenannten Abstimmungsbüchleins hinausgeht
. Es obliege in erster Linie den Stimmberech​tigten selber, sich über die Vorlage zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Nach Auffassung der Initiantinnen und Initianten setzen Bundesrat und Bundesverwaltung im Hin​blick auf Abstimmungen erhebliche finanzielle und personelle Mittel ein. Es bestehe ein ei​gentliches Informationsnetzwerk, mittels welchem über Internet oder andere Medien Broschü​ren, «fact sheets» und Argumentarien an Politiker, Medienleute, Personen in der Wirtschaft und Verbände abgegeben würden. Die Initiantinnen und Initianten befürchten eine Beeinflus​sung der öffentlichen Meinung in eine vom Staat gewollte Richtung und sind der Auffassung, dies vertrage sich nicht mit dem System der schweizerischen Demokratie. Sie postulieren in​dessen nicht die völlige Abwesenheit der Regierung im Vorfeld von Abstimmungen. Aus ih​rer Sicht hat der Bundesrat jedoch darauf zu verzichten, seine eigene Auffassung durchsetzen zu wollen. Seine Rolle im Vorfeld von Abstimmungen sei darauf zu beschränken, dass er rechtzeitig, sachlich, redlich, umfassend und verhältnismässig informiere; die negativen und positiven Seiten einer Vorlage seien ausgewogen darzulegen. Das Instrument dazu sei einzig das Abstimmungsbüchlein, das ausgewogen und sachlich sein müsse. Die Initiantinnen und Initianten untermauern ihre Annahme von einem übermässigen Engagement von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen auch mit einer angeblich grossen An​zahl von Informationsbeauftragten in der Bundesverwaltung und mit erheblichen Ausgaben für Öffentlichkeitsarbeit. Befürchtet wird ein stetig zunehmendes Engagement und dadurch eine grundsätzliche Gefahr für eine freie und unabhängige Willensbildung der Stimmberech​tigten. Publikationen auf der Homepage des Initiativkomitees kann entnommen werden, dass aus dessen Sicht beispielsweise bei der Abstimmung über den Beitritt zum EWR 1992, über die neue Bundesverfassung 1999, über die Bilateralen Abkommen mit der EU 2000, über die Teilrevision des Militärgesetzes 2001, über den Beitritt zur UNO 2002 oder über Schengen-Dublin 2005 ein unzulässiges Engagement stattgefunden habe.

3
Inhalt und Erläuterung der Volksinitiative

Die Initiative bezweckt eine Ergänzung von Artikel 34 BV über die Garantie der politischen Rechte. Ein neuer Absatz 3 enthält vier Massnahmen zur Wahrung der freien Willensbildung und der unverfälschten Stimmabgabe der Stimmberechtigten (Bst. a–d), die mit Abschluss der parlamentarischen Beratungen (Einleitungssatz zu Abs. 3) zum Zuge kommen. Darunter ist das Datum der Schlussabstimmungen in den eidgenössischen
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Räten zu verstehen. Die Initiative legt somit verbindlich fest, ab welchem Zeitpunkt Informa​tion als Abstimmungsinformation zu verstehen ist.

Buchstabe a spricht zunächst den Bundesrat an. Den Mitgliedern des Bundesrates auferlegt die Initiative ein grundsätzliches Verbot von Medienauftritten und der Teilnahme an Infor​mations- und Abstimmungsveranstaltungen. Ein Auftritt in einer kontradiktorischen Fernseh​sendung («Arena», «Infrarouge» [Nachfolgesendung von «Droit de cité»], «Democrazia di​retta»), ein Zeitungsinterview oder eine Teilnahme an einer Diskussion am Radio zu den Ab​stimmungsvorlagen sind für die Mitglieder des Bundesrates daher ausgeschlossen. Ebenso wenig dürfen sie an Veranstaltungen von politischen Parteien, von Verbänden oder Vereinen teilnehmen. Vom Verbot ausgenommen ist eine einmalige kurze Information an die Bevölke​rung durch die Vorsteherin oder den Vorsteher des zuständigen Departements. Die Initiative lässt die Form dieser Information offen. Die einmaligen Radio- und TV-Statements der Mit​glieder des Bundesrates im Vorfeld von Abstimmungen auf den SRG-Sendern und den Lokal​radios sind somit grundsätzlich weiterhin erlaubt. Die Initiative sieht jedoch zwingend vor, dass die Information durch die zuständige Departementsvorsteherin oder den zuständigen De​partementsvorsteher zu erfolgen hat. 

Vom Informationsverbot nach Buchstabe a werden nicht nur die Exekutivmitglieder erfasst, sondern auch Verwaltungsangehörige und Bundesämter. Der Begriff der «Angehörigen des obersten Kaders der Bundesverwaltung» ist nicht klar definiert und daher auslegungsbedürf​tig. Aus Sicht des Bundesrates geht es um jene Kader der Bundesverwaltung, für deren Be​gründung, Änderung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses er selber zuständig ist: Staats​sekretäre und Staatssekretärinnen, Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen, deren Stellvertre​ter und Stellvertreterinnen sowie Personen, die in den Departementen vergleichbare Verant​wortung tragen, höhere Stabsoffiziere, Generalsekretäre und Generalsekretärinnen sowie de​ren Stellvertreter und Stellvertreterinnen, Missionschefs und Missionschefinnen, Bundesan​walt oder Bundesanwältin, stellvertretende Bundesanwälte oder Bundesanwältinnen und Staatsanwälte und Staatsanwältinnen des Bundes sowie deren Stellvertreter und Stellvertrete​rinnen.
 Daneben sind aber auch die obersten Kader der dezentralen Verwaltungseinheiten betroffen, wie beispielsweise der oder die eidgenössische Datenschutzbeauftragte, die Mit​glieder des ETH-Rates oder der Direktionen der einzelnen Forschungsanstalten. Unklar ist nach dem Wortlaut der Initiative, ob das Verbot eines Medienauftrittes und der Teilnahme an Veranstaltungen nur für die obersten Kader jener Einheiten der Bundesverwaltung gilt, die mit der Vorbereitung der konkreten Abstimmungsvorlage selber betraut waren, oder ob gene​rell alle obersten Kader dem Verbot unterstehen. Wird die Initiative so verstanden, dass alle obersten Verwaltungskader des Bundes vom Verbot erfasst werden, hätte dies eine erhebliche Einschränkung des Grundrechtes der Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) zur Folge. Auch die Bundesämter müssen sich nach dem Initiativtext jeglicher Informationstätigkeit vor Abstim​mungen enthalten. Dieses Verbot erfasst wohl nicht nur deren oberste Kader, sondern alle Mitarbeitenden der Ämter, soweit sie in 
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amtlicher Funktion in Erscheinung treten. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit wird auch hier erheblich betroffen. Vom Verbot der Informationstätigkeit sind die Mitglieder der eidge​nössischen Räte nicht betroffen. Anders als Bundesrat und Bundesverwaltung wäre es ihnen demnach nicht verwehrt, im Vorfeld von Abstimmungen Medienauftritte zu absolvieren und an Informations- und Abstimmungsveranstaltungen teilzunehmen.

Buchstabe b untersagt dem Bund jegliche Finanzierung, Durchführung und Unterstützung von Informationskampagnen und Abstimmungspropaganda sowie die Produktion, Publikation und Finanzierung von Informations- und Propagandamaterial. Dieses Verbot betrifft im Unter​schied zu Buchstabe a nicht nur Bundesrat und Bundesverwaltung, sondern alle Behörden des Bundes, also vor allem auch die Bundesversammlung. Auch ihr wäre es daher beispielsweise untersagt, Informationen zu Gegenständen, die mit der Abstimmung in Zusammenhang ste​hen, bereit zu stellen, sei das in elektronischer Form, auf dem Internet oder auf Papier. 

Die Initiative nimmt einzig das so genannte Abstimmungsbüchlein vom Verbot aus. Die Ab​stimmungserläuterungen nach Artikel 11 BPR wären somit weiterhin zugelassen. 
Buchstabe c verlangt, dass der Abstimmungstermin mindestens sechs Monate im Voraus zu publizieren ist. Er legt damit eine längere Frist als nach geltendem Recht fest (Art. 10 Abs. 1bis BPR sieht eine Frist von wenigstens vier Monaten vor). Buchstabe d schreibt vor, dass den Stimmberechtigten zusammen mit den Abstimmungsvorlagen auch der geltende Text kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Diese Regelung hätte zur Folge, dass sowohl bei klei​neren Teilrevisionen als auch bei Totalrevisionen und selbst bei Reformpaketen, die eine Än​derung mehrerer Gesetze enthalten, alle mit der Abstimmungsvorlage in Zusammenhang ste​henden geltenden Erlasse den Stimmberechtigten zur Verfügung gestellt werden müssen. Die Buchstaben c und d gelten nicht nur für den Bund, sondern auch für die Kantone und Ge​meinden. Das ergibt sich daraus, dass diese Buchstaben keine Einschränkung auf den Bund enthalten und als Folge der systematischen Stellung in der Bundesverfassung daher auf allen drei Staatsebenen anwendbar sind. Die Initiative greift damit in die Kompetenz der Kantone und der Gemeinden ein
.

Absatz 4 des Initiativtextes enthält den Auftrag, innerhalb von zwei Jahren seit Annahme der Volksinitiative auf Gesetzesebene Sanktionen bei Verletzung der politischen Rechte vorzuse​hen. Auch diese Bestimmung gilt für den Bund, die Kantone und die Gemeinden. Offen bleibt, um welche Sanktionen es sich handeln soll und ob sie nur für den Bundesrat und die Bundesverwaltung oder auch für die 

Mitglieder der eidgenössischen Räte, die Mitglieder kantonaler und kommunaler 

Behörden und sogar Private vorzusehen sind. 
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4
Zur Information im Vorfeld von Abstimmungen 

4.1
Bundesgerichtliche Rechtsprechung 
Nach ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung räumt das vom Verfassungsrecht des Bundes gewährleistete Stimm- und Wahlrecht allgemein den Anspruch darauf ein, dass kein Abstimmungs- oder Wahlergebnis anerkannt wird, das nicht den freien Willen der Stimmbe​rechtigten zuverlässig und unverfälscht zum Ausdruck bringt
. Es soll garantiert werden, dass die Stimmberechtigten ihre Entscheide gestützt auf einen möglichst freien und umfas​senden Prozess der Meinungsbildung treffen und entsprechend mit ihrer Stimme zum Aus​druck bringen können. Das Ergebnis eines Urnengangs kann unter anderem durch eine unzu​lässige Beeinflussung der Willensbildung der Stimmberechtigten im Vorfeld von Urnengän​gen verfälscht werden, sei das von behördlicher oder von privater Seite. Nach der Rechtspre​chung des Bundesgerichts haben staatliche Behörden im Vorfeld von Abstimmungen Zurück​haltung zu üben, weil die Willensbildung in erster Linie den gesellschaftlichen und politi​schen Kräften vorbehalten bleiben soll. Generell zulässig sind die amtlichen Abstimmungs​erläuterungen, in denen eine Vorlage zur Annahme oder Ablehnung empfohlen wird. In die​sem Sinne hat das Bundesgericht eine gewisse Beratungsfunktion anerkannt
. Eine uner​laubte Beeinflussung liegt erst dann vor, wenn die Pflicht zu objektiver und sachlicher Infor​mation verletzt ist
. Diese Grundsätze sind eingehalten, wenn die Abstimmungserläuterungen ein umfassendes Bild der Vorlage unter Darstellung der Vor- und Nachteilen abgeben und den Stimmberechtigten dadurch eine eigenständige Beurteilung ermöglichen. Aus der Pflicht zur objektiven Information folgt nicht, dass sich die Abstimmungserläuterungen mit jeder Einzelheit der Vorlage zu befassen haben oder dass sie sämtliche Einwendungen erwähnen müssen, die gegen die Vorlage erhoben werden könnten. Das ist schon deshalb entbehrlich, weil der behördliche Bericht keineswegs das einzige Informationsmittel im demokratischen Meinungsbildungsprozess darstellt und die Stimmberechtigten von den für oder gegen die Vorlage sprechenden Argumenten auch noch über andere Quellen Kenntnis erhalten. Unzu​lässig wäre es jedoch, in den Abstimmungserläuterungen für den Entscheid der Stimmberech​tigten wichtige Elemente zu unterdrücken, oder über den Zweck und die Tragweite der Vor​lage falsch zu orientieren. Überspitzte oder ungenaue Aussagen in den Erläuterungen verlet​zen als solche das Gebot der Sachlichkeit jedoch noch nicht. Ein weitergehendes Eingreifen einer staatlichen Behörde in den Abstimmungskampf hat das Bundesgericht nur ausnahms​weise zugelassen, wenn triftige Gründe für eine solche Intervention vorliegen
, so zur Richtig​stellung irreführender Informationen oder wenn die Komplexität des Abstimmungsge​genstandes es rechtfertigt. Jede darüber hinausgehende Beeinflussung ist hingegen unzulässig. Zur Frage des Engagements von Regierungsmitgliedern im Vorfeld von Abstimmungen hielt das Bundesgericht fest, dass ihnen weder die Teilnahme am 
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Abstimmungskampf noch die freie Meinungsäusserung zu einer Gesetzes- oder Sachvorlage untersagt werden könne
. Das Bundesgericht hat die Ansicht, wonach Mitglieder von Behör​den nur dann in einen Abstimmungskampf eingreifen dürfen, wenn sich eine Richtigstellung irreführender Propaganda aufdränge, neue Tatsachen bekannt gegeben werden müssen oder die Ungewöhnlichkeit des Abstimmungsgegenstandes das erfordert, als sehr restriktiv und in Widerspruch zu seiner Praxis betrachtet
. Mitglieder von Behörden dürfen daher in Abstim​mungskomitees mitwirken und Aufrufe unterzeichnen oder auch persönlich namentlich in den Medien intervenieren. Überdies dürfen sie auch ihren Namen mit ihrer amtlichen Funktion in Verbindung bringen, um ihre besondere Sachkunde und das politische Engagement für öf​fentliche Interessen hervorzuheben. Unzulässig wäre hingegen, wenn solchen persönlichen Interventionen der Anschein einer offiziellen Stellungnahme gegeben würde, beispielsweise durch eine Verwendung amtlichen Briefpapiers oder amtlicher Insignien.
4.2
Lehre 
Früher war sich die Lehre darüber einig, dass sich die Behörden grundsätzlich aus Abstim​mungen herauszuhalten haben, weil die behördliche Information im Vorfeld von Abstimmun​gen als potenzielle Gefahr für einen freien und unverfälschten Prozess der Entscheidfindung betrachtet wurde
. Diese Haltung wird heute nur noch vereinzelt vertreten.
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Demgegenüber schliesst die heute herrschende Lehre aus Artikel 34 Absatz 2 BV auf ein In​formationsrecht oder sogar auf eine Informationspflicht der Behörden
. Sie erblickt in der verfassungsrechtlich verankerten Abstimmungsfreiheit nicht nur ein Abwehrrecht, sondern anerkennt in einer Information, die sich an die Grundsätze der Objektivität und der Verhält​nismässigkeit hält, einen wesentlichen Beitrag zu einer umfassenden Meinungsbildung im Vorfeld von Abstimmungen. In einem möglichst freien und umfassenden Prozess der Mei​nungsbildung wird die Information durch die Behörden als unverzichtbarer Beitrag betrachtet: Die Stimmberechtigen müssen über genügend Grundlagenwissen verfügen, um ihre demo​kratischen Rechte sinnvoll, wirksam und verantwortlich ausüben zu können. Die Abstim​mungserläuterungen alleine genügen diesen Ansprüchen gerade bei komplexen Vorlagen nicht immer. Bundesrat und Bundesverwaltung sind daher aus staatspolitischen Überlegungen verpflichtet, den Informationsstand der Stimmberechtigten zu den Abstimmungsvorlagen zu verbessern und Informationslücken zu entscheidwesentlichen Punkten zu schliessen. Ist eine solche ausreichende und sachgerechte Information nicht mehr gewährleistet, so läuft das poli​tische Stimmrecht Gefahr, seiner Mitwirkungs- und Kontrollfunktion verlustig zu gehen
.
5
Die staatsleitende Funktion des Bundesrates im Vorfeld von Abstimmungen 
Die Bundesverfassung bezeichnet den Bundesrat als die oberste leitende und vollziehende Behörde des Bundes (Art. 174 BV) und damit als staatsleitendes Organ. Zur Staatsleitung gehört nicht nur der ständige Dialog mit der Bundesversammlung, sondern auch die Kommu​nikation mit der Bevölkerung und im Vorfeld von Abstimmungen mit den Stimmberechtigten. Artikel 180 Absatz 2 BV sowie Artikel 10 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsge​setzes vom 21. März 1997
 (RVOG) verpflichten daher den Bundesrat, die Öffentlichkeit rechtzeitig und umfassend über seine Lagebeurteilungen, Planungen, Entscheide und Vorha​ben zu informieren. Das Gesetz sieht dazu die spezielle Funktion einer Bundesratssprecherin oder eines Bundesratssprechers vor. Es geht aber noch einen 

       15 

Schritt weiter und auferlegt dem Bundesrat nicht nur die Information, sondern auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit (Art. 11 RVOG). Diese Rechtsbestimmungen bringen die besondere institutionelle Stellung des Bundesrates bei der behördlichen Information und Kommunikation zum Ausdruck. Der Bundesrat besorgt als eigenständiges und verfassungs​rechtlich unabhängiges Organ nicht die Geschäfte einer politischen Interessengruppe, sondern seine Information erfolgt in Ausübung seiner staatsleitenden Aufgabe und damit um der Sa​che selbst willen. Die Zusammensetzung des Bundesrates aus Angehörigen verschiedener Parteien, aus verschiedenen Regionen, Kantonen, Sprachen und Konfessionen bietet auch Gewähr für die Neutralität, Ausgewogenheit und Sachlichkeit der Information
.

Verantwortungsvolle und vorausschauende staatsleitende Tätigkeit heisst auch, Sachprobleme frühzeitig zu erkennen und mit zielstrebigen Lösungen darauf reagieren zu können. Das ist aber nur dann möglich, wenn der Bundesrat den Stimmberechtigten seine Lösungsvorschläge vorstellen und die Ziele seiner Reformvorhaben erläutern kann. Die Stimmberechtigten sollen wissen, welche Haltung ihre Regierung einnimmt und welches die Gründe dafür sind. Die Staatsleitung durch den Bundesrat gebietet deshalb seine Präsenz auch im Vorfeld von Ab​stimmungen, in denen die weit reichenden Entscheide für unser Land gefällt werden. Es wäre daher verfehlt, von der staatsleitenden Behörde des Bundes zu verlangen, dass sie gerade in diesen Phasen des politischen Entscheidfindungsprozesses abwesend bleiben soll. Die Teil​habe des Bundesrates an der Willensbildung im Vorfeld von Abstimmungen ist die Fortset​zung seiner allgemeinen Informationspflicht, wie sie sich aus Artikel 180 Absatz 2 BV und Artikel 10 RVOG ergibt: Letztere Bestimmung auferlegt dem Bundesrat denn auch die Pflicht, kontinuierlich zu informieren. Der Bundesrat soll daher nicht nur während des ver​waltungsinternen Prozesses informieren, sondern im Sinne der Kontinuität bis ins Vorfeld der Abstimmung. 

Eine solche Teilhabe des Bundesrates am Meinungsbildungsprozess vor Abstimmungen ist keineswegs neu, sondern entspricht einer langen, wenn auch nicht durchwegs einheitlichen Praxis.
6
Die Praxis des Bundesrates im Wandel der Zeit 

6.1
Historische Entwicklung 
Die Frage der Mitwirkung des Bundesrates im Vorfeld von Abstimmungen hat bereits im 19. Jahrhundert zu Diskussionen Anlass gegeben. 1872 verabschiedeten die Ratsmehrheiten von National- und Ständerat vor der Volksabstimmung eine Proklamation zur neuen Bundesver​fassung
. Nach dem Scheitern dieser Vorlage war es dann 1874 der Bundesrat, der unmittel​bar vor dem Urnengang über die neue Totalrevisionsvorlage eine solche Proklamation er​liess
. Im Jahre 1875 hat die Bundesversammlung den Bundesrat «eingeladen, die Frage zu prüfen und darüber 
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Bericht zu erstatten, ob bei Volksabstimmungen über Gesetze und Beschlüsse nicht eine offi​zielle Kundgebung von Seiten der Bundesversammlung (Delegierten) oder des Bundesrates an das Schweizervolk gerichtet werden soll». Nach dem vom Bundesrat in der Folge vorge​schlagenen Bundesbeschluss sollte «jeweilen gleichzeitig mit dem Gesetz oder Beschluß den stimmberechtigten Bürgern eine objektiv gehaltene offizielle Kundgebung über die Gründe zugestellt werden, welche die Bundesversammlung zur Annahme des Gesetzes oder Be​schlusses bewogen haben»
.
Auch mittels parlamentarischer Vorstösse wurde verschiedentlich der Bedarf an amtlichen Erläuterungen zum Ausdruck gebracht
. Seit den 1950er Jahren gab der Bundesrat zudem bei einzelnen Abstimmungen das sogenannte Bundesbüchlein heraus. Im Rahmen der Vorarbei​ten zum Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976
 über die politischen Rechte (BPR) wurde die Frage der amtlichen Erläuterungen erneut thematisiert. In der Botschaft vom 9. April 1975
 legte der Bundesrat dar, dass die Erläuterungen den Zweck haben sollten, den Stimmbe​rechtigten den Inhalt des Erlasses näher zu bringen und die Haltung des Bundesrates sowie die Auffassungen wesentlicher Minderheiten darzulegen. Die Gegner argumentierten, die Autorität des Bundesrates sei so einzigartig, dass eine bundesrätliche Information das Gleichgewicht der Meinungen automatisch störe. Die Befürworter legten dar, dass die zu​nehmende Komplexität der Vorlagen sowie die Informationsaktivitäten von Parteien, Verbän​den und weiteren interessierten Kreisen behördliche Abstimmungserläuterungen notwendig machten, um die notwendigen Rahmenbedingungen für die unverfälschte Willensbildung zu schaffen. Aufgrund dieser Argumente wurden die Abstimmungserläuterungen schliesslich gesetzlich verankert
. Das offizielle Engagement von Mitgliedern des Bundesrates im Vor​feld von Abstimmungen hat eine lange Tradition. Beispielsweise setzte sich Bundesrat Emil Frey 1895 an einer Versammlung in Basel mit ca. 2000 Teilnehmenden für die Annahme des Militärartikels in der Verfassung ein; 1898 warb der erste katholisch- konservative Bundesrat Joseph Zemp bei seiner eigenen Klientel dezidiert für den Eisenbahnrückkauf. Einen eigentli​chen Meilenstein stellte jedoch der bundesrätliche Einsatz im Vorfeld der Volksabstimmung vom 16. Mai 1920 über den Betritt der Schweiz zum Völkerbund dar. Die damaligen Bundes​räte Häberlin und Motta engagierten sich an öffentlichen Veranstaltungen stark für einen Bei​tritt. Das Bundesratskollegium und jedes einzelne seiner Mitglieder stellte sich damals der politischen Verantwortung für die Vorlage, und zwar «mit einem Engagement, das in der Ge​schichte des Bundesstaates seinesgleichen sucht und seitens der Beitrittsgegner auf die in der Folge stereotypisierte Kritik stiess, der Bundesrat müsse sich über den Parteien halten und nur Sachinformationen liefern»
.
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Bundesrat Hans Schaffner warb 1965 mit grossem Einsatz für die Konjunkturdämpfungs​massnahmen. Er trat als erster Bundesrat im Fernsehen auf und stellte sich Fragen zweier Na​tionalräte und zweier Journalisten. Anlässlich der UNO-Abstimmung von 1986 setzte sich Bundesrat Pierre Aubert mit Auftritten beispielsweise an Universitäten für die Vorlage ein. Anfang der 1970er Jahre schliesslich hat sich die Praxis regelmässiger Statements des Bun​desrates an Radio und Fernsehen etabliert. Diese Praxis wird heute in einer Vereinbarung zwischen der Bundeskanzlei und der SRG geregelt. Ab Ende der 1980er Jahre hat sich die zuvor grundsätzlich ablehnende Haltung des Bundesrates bezüglich der Teilnahme auch an kontradiktorischen Sendungen verändert. Mitglieder des Bundesrates begannen, in Einzelfäl​len an Diskussionssendungen teilzunehmen; so trat Bundesrat Adolf Ogi 1988 beispielsweise in der Gesprächssendung «zur Sache» auf. Bereits die Nachfolgesendung von «zur Sache», die «Freitagsrunde», verzeichnete regelmässige Auftritte von Mitgliedern des Bundesrates wie beispielsweise jenen von Bundesrat Flavio Cotti anlässlich der Abstimmungen über den Gewässerschutz im Mai 1992. Ende August 1993 startete die «Arena», in der mit Otto Stich im Oktober desselben Jahres im Rahmen der Sendung über die Einführung der Mehr​wertsteuer der erste bundesrätliche Diskussionsteilnehmer begrüsst wurde. Seither beteiligen sich Bundesrätinnen und Bundesräte immer wieder an kontradiktorischen Sendungen der elektronischen Medien in der deutschen und französischen und gelegentlich auch in der italie​nischen Schweiz.
6.2
Veränderte Voraussetzungen 
Im Vergleich zu früher hat sich das Umfeld von Abstimmungen entscheidend verändert. Den Medien kommt eine wesentlich stärkere Funktion zu, und die weite Verbreitung des Fernse​hens sowie das Aufkommen weiterer Informationsquellen wie namentlich des Internets haben die Art und Weise der Willensbildung der Stimmberechtigten stark verändert. Die Medien haben sich von den politischen Parteien entkoppelt, der Kommunikationsbereich ist stark de​reguliert und kommerzialisiert, internationalisiert und digitalisiert worden. Die Berichterstat​tung ist von zunehmender Personalisierung geprägt. Seit den 1970er Jahren lässt sich fest​stellen, dass die Bereitschaft von Verbänden, Gewerkschaften und weiteren interessierten Kreisen zugenommen hat, sich finanziell zu engagieren und so Einfluss auf den Ausgang von Abstimmungen zu nehmen. Schliesslich ist unbestritten, dass die Komplexität der zur Ab​stimmung anstehenden Vorlagen zugenommen hat. 
6.2.1
Mediales Umfeld
Als eines der letzten westeuropäischen Länder erlebte auch die Schweiz, wie sich die Tages​zeitungen zunehmend von den Parteien lösten und zu Forumszeitungen
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wurden. Dieser Prozess war Anfang der 1990er abgeschlossen. Dies hat zur Folge, dass die Bundesratsparteien, die oft die Position der Regierung unterstützen, nicht mehr über breit ver​ankerte Medien verfügen, über die sie ihre Parolen verbreiten und begründen können. Es sind nicht mehr zwingend politikzentrierte Interessen, die über das Verhalten der Medien entschei​den
.
Die Zulassung kommerzieller elektronischer Medien (Privatradios, Privatfernsehen) zwingt nicht nur diese, sondern auch die Medien der SRG, für die Werbung attraktiv zu sein und da​her stark auf Einschaltquoten und Marktanteile zu achten. Die zunehmende Kommerzialisie​rung führt zu einem harten Konkurrenzkampf auf dem Feld der Unterhaltung. Die gleichen Mechanismen spielen auch im Printbereich. Die Folge ist, dass die kontinuierliche Berichter​stattung über politische Prozesse gegenüber kurzfristigen Effekten und Enthüllungen in den Hintergrund tritt. Satellitenfernsehen und Internet haben den Medienkonsum stark internatio​nalisiert. Internationale Ereignisse sind heute auch in Schweizer Haushalten präsenter als eid​genössische Abstimmungsvorlagen. Zwar ermöglicht das Internet den Zugriff auf Dokumente der eidgenössischen Politik, ist aber kein Ersatz für die klassischen Medien. 

Während die klassische politische Berichterstattung eher passiv war – die Medienschaffenden berichteten dann, wenn ihnen etwas anvertraut wurde –, sind es heute zunehmend die Medien selber, welche Themen aufgreifen. Mit Ausnahme der SRG sind die Medien rechtlich nicht zu einer ausgewogenen Berichterstattung im Vorfeld von Abstimmungen verpflichtet. Je nach Aktualität kann überdies anderen Themen bedeutend mehr Gewicht und Raum gegeben wer​den. Ein Journalismus, der Themen selber anstösst, ist unberechenbarer und auch aggressiver als jener, der sich bloss auf die Wiedergabe amtlicher Verlautbarungen beschränkt. Moderne Medien personalisieren stärker, weil sich Themen mit Hilfe von Personen attraktiver erläutern lassen. Dies führt dazu, dass auch Abstimmungsvorlagen zunehmend mit einzelnen Mitglie​dern des Bundesrates verbunden werden. Der Wandel im Journalismus und die Personalisie​rung führten auch zu neuen Formen der Berichterstattung. Heute werden Abstimmungsthe​men oft in Streitgesprächen erörtert, an denen ein Bundesratsmitglied neben anderen Teil​nehmerinnen und Teilnehmern anwesend ist. Solche Formen reduzieren die Vorteile des Amtsbonus der Regierung, und sie verlangen von ihr, dass sie sich den Debatten aussetzt. 
6.2.2
Privates Engagement 
Nicht nur behördliche, sondern auch private Informationen im Vorfeld von Sachabstimmun​gen können in unzulässiger Weise die Willensbildung der Stimmberechtigten beeinflussen. Von einer solchen unzulässigen Einwirkung wird namentlich dann gesprochen, wenn mittels privater Publikation in einem so späten Zeitpunkt mit offensichtlich unwahren und irrefüh​renden Angaben in den Abstimmungskampf eingegriffen wird, dass es den Stimmberechtig​ten nach den Umständen unmöglich ist, sich aus andern Quellen ein zuverlässiges Bild von den 
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tatsächlichen Verhältnissen zu machen
. Im Übrigen haben auch Parteien, Verbände und wei​tere interessierte Kreise im Abstimmungskampf den zivilrechtlichen Schutz der Persön​lichkeitsrechte und die Schranken des Strafrechtes zu beachten. 

Die Verwendung falscher oder irreführender Angaben im Abstimmungskampf lässt sich in der Praxis jedoch nicht gänzlich vermeiden. Den Stimmberechtigten wird indessen zugetraut, zwischen verschiedenen bekundeten Meinungen zu unterscheiden, offensichtliche Übertrei​bungen als solche zu erkennen und sich aufgrund ihrer eigenen Überzeugung zu entschei​den
. Dieser Selbstregulierungsmechanismus funktioniert jedoch nur, wenn Befürworter und Gegner einer Vorlage genügend Ressourcen haben, um auf die Argumente der jeweils ande​ren Seite zu reagieren und sich Gehör verschaffen zu können
.

Verschärft wird die Problematik, wenn Abstimmungskampagnen mit hohen Beträgen finan​ziert werden. Genaue Zahlen über den Umfang des privaten Engagements sind allerdings nicht bekannt. Diese mangelnde Transparenz wurde verschiedentlich kritisiert, ohne dass je​doch eine gesetzliche Grundlage für eine Offenlegungspflicht geschaffen worden wäre. Ent​sprechende Erhebungen auf freiwilliger Basis brachten nur lückenhafte Ergebnisse, da die Parteien, die Verbände und die übrigen Geldgeber nicht bereit sind, freiwillig ihre Abstim​mungskampfbudgets offen zu legen
. Der Bundesrat hat verschiedentlich bekräftigt, dass Kreativität und Engagement auch durch eine finanzkräftige Kampagne nicht zu ersetzen sind. Es kommt immer wieder vor, dass Gruppierungen, die bei weitem nicht über die finanziellen Möglichkeiten ihrer Widersacher verfügten, bei Abstimmungen obsiegt haben. Die Staatspo​litische Kommission des Nationalrates hält in ihrem Bericht zur parlamentarischen Initiative von Hans Fehr fest, «dass die freie Willensbildung heute kaum durch behördliche Abstim​mungsinformationen gefährdet ist, sondern vielmehr durch finanzkräftige Gruppierungen, welche mit flächendeckenden und zum Teil irreführenden Kampagnen die öffentliche Mei​nung dominieren»
. Die Auffassung, dass Abstimmungskampagnen der Parteien, Verbände und weiteren interessierten Kreise die freie Willens- und Meinungsbildung gefährden können, wird auch im Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates von 2001 vertre​ten
. Das Engagement finanzkräftiger Privater, die Partikularinteressen verfolgen, hatte der Nationalrat im Visier, als er einer parlamentarischen Initiative von Nationalrat Andreas Gross Folge gab, welche bessere Voraussetzungen für das Engagement der Parteien in Abstim​mungskämpfen schaffen will
.
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6.2.3
Komplexität der Vorlagen 
Die aktive bundesrätliche Informationspraxis im Vorfeld von Abstimmungen lässt sich auch mit der Komplexität der Vorlagen erklären. Die Abstimmungserläuterungen wurden 1976 unter anderem deswegen gesetzlich verankert, weil die Abstimmungsvorlagen zu komplex und damit nicht mehr aus sich heraus verständlich waren
. Diese Komplexität hat bis heute stetig zugenommen, wofür es mehrere Gründe gibt. Die Stimmberechtigten haben in letzter Zeit über wissenschaftlich und ethisch äusserst anspruchsvolle Vorlagen zu befinden, wie beispielsweise die Gentechnologie (Abstimmungen vom 12. März 2000 über die Volksinitia​tive «zum Schutze des Menschen gegen Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie», und vom 7. Juni 1998 über die Volksinitiative «zum Schutz von Leben und Umwelt vor Genmanipulation») oder die Humanmedizin. Die zunehmende Internationalisierung des Rechts führt zu einer Vernetzung mehrerer Sachfragen mit Auswirkungen auf unterschiedli​che staatliche Ebenen. In jüngerer Zeit ist überdies eine Tendenz zu Paketvorlagen feststell​bar. Das war beispielsweise der Fall bei der neuen Bundesverfassung 1999, der Justizreform 2000, den Bilateralen Abkommen mit der EU 2000, der Reform der Volksrechte 2003, der Armee XXI 2003, dem Steuerpaket 2004 und der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen 2004. Schliesslich führt die Verankerung des materiellen Gesetzesbegriffes in Artikel 164 BV, wonach alle wichtigen rechtsetzenden Be​stimmungen in der Form eines Bundesgesetzes zu erlassen sind, zu einer höheren Regelungs​dichte auf Gesetzesstufe.
6.3
Anpassung an die veränderten Voraussetzungen 
Den veränderten Voraussetzungen im medialen Umfeld, hinsichtlich der gestiegenen Bereit​schaft zu privatem Engagement vor Abstimmungen und der zunehmenden Komplexität der Abstimmungsvorlagen können sich auch Bundesrat und Bundesverwaltung nicht entziehen. Sie haben daher ihre Informationstätigkeit im Vorfeld von Abstimmungen den neuen Gege​benheiten und Erwartungen anzupassen. Um dem gestiegenen Informationsbedarf vor Ab​stimmungen gerecht zu werden, bieten Verwaltungsstellen seit den 1990er Jahren zu gewissen Themen immer wieder zusätzliche Informationen an. Zudem treten heute die Mitglieder des Bundesrates häufiger im Vorfeld von Abstimmungen in allen Landesteilen an zahlreichen Veranstaltungen auf, so auch an den Delegiertenversammlungen der eigenen Partei. In den letzten Jahren hat es sich ferner eingebürgert, dass der Bundesrat rund zwei Monate vor dem Abstimmungstermin mit einer Medienorientierung im Bundeshaus die Öffentlichkeit über die Abstimmungsvorlagen informiert. Bei wichtigen Vorlagen, die die   
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Geschäftsbereiche mehrerer Departemente betreffen, treten bis zu vier Mitglieder des Bundes​rates gemeinsam auf. Diese Orientierung wird heute von der Öffentlichkeit und den Medien erwartet. Im Vorfeld von Abstimmungen wird heute von den Mitgliedern des Bundesrates erwartet, dass sie die Vorlage im Rahmen von kontradiktorischen Fernsehsendungen («Arena», «Infrarouge» [Nachfolgesendung von «Droit de cité»], «Democrazia diretta») ver​treten. Da kontradiktorische Sendungen jedoch naturgemäss auf einen offenen Schlagaus​tausch und weniger auf tiefgründiges Argumentieren gerichtet sind, prüft der Bundesrat von Fall zu Fall, ob die Präsenz eines Mitgliedes des Bundesrates angebracht ist
. Der Bundesrat hat verschiedentlich verlangt, dass die Form dieser Sendungen auf die besondere Stellung der Mitglieder einer Kollegialbehörde Rücksicht nimmt und den teilnehmenden Bundesräten eine Stellung ausserhalb des Pro- und des Contra-Lagers zuweist.
7
Teilhabe des Bundesrates an der Willensbildung im Vorfeld von Abstimmungen 

7.1
Teilnahmepflicht des Bundesrates 
Die Stimmberechtigten haben ein Anrecht darauf, nicht nur die Haltung ihrer Regierung zu einer Vorlage, sondern auch deren Beweggründe dafür oder dagegen zu kennen. Aus der Sicht des Bundesrates gilt die ihm gesetzlich obliegende Pflicht zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit auch im Vorfeld von Abstimmungen. Gerade auch in der intensivsten Phase des Willensbildungsprozesses muss der Bundesrat Gesprächspartner der Stimmberechtigten sein, Fragen beantworten, Unklarheiten beheben, auf neue Argumente überzeugend eingehen, Zusammenhänge und die Folgen einer befürwortenden oder ablehnenden Haltung aufzeigen. Bundesrat und Bundesverwaltung leisten damit einen wesentlichen Beitrag dazu, dass sich die Stimmberechtigten in Kenntnis der wesentlichen Gründe frei einen eigenen Willen bilden können. Die verfassungsrechtlich garantierte freie Willensbildung (Art. 34 Abs. 2 BV) ver​pflichtet daher den Bundesrat zur Teilnahme im Abstimmungskampf. Er käme seiner Funk​tion als oberste leitende Behörde nur ungenügend nach, wenn er darauf verzichten würde. Die Informationstätigkeit von Bundesrat und Bundesverwaltung vor Abstimmungen hat sich al​lerdings an klaren Kriterien zu orientieren.
7.2
Informationsgrundsätze für Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstim​mungen 

7.2.1
Bericht der AG KID 
Die Konferenz der Informationsdienste (KID) setzte am 24. August 1999 eine Arbeitsgruppe (AG KID) ein mit dem Auftrag, die Informations- und Kommunikationstätigkeit von Bundes​rat und Bundesverwaltung vor Abstimmungen darzustellen und Leitlinien für die künftige Informationstätigkeit im Vorfeld von 
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Abstimmungen zu entwickeln. Der Bundesrat nahm am 21. November 2001 vom Bericht der AG KID Kenntnis. Im Februar nahm er Kenntnis vom Leitbild der KID über die Information und die Kommunikation von Bundesrat und Bundesverwaltung
.

Der Bericht der AG KID geht davon aus, dass der Bundesrat in seiner Funktion als oberste leitende und vollziehende Behörde des Bundes verpflichtet sei, sich für die im Parlament ver​abschiedeten Vorlagen auch im Abstimmungskampf zu engagieren
. Die AG KID vertritt die Auffassung, dass aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen in Medien, Politik und Ge​sellschaft eine freie Meinungs- und Willensbildung bei Abstimmungen nunmehr dann gege​ben ist, wenn auch die Stimme der Behörden einbezogen werde. Der Bericht folgert, dass es unverständlich wäre, wenn eine Behörde die wichtigsten Geschäfte zwar vorbereiten, dann aber gar nicht oder nur defensiv begründen dürfte. Die Auslegeordnung von Wissen, das Auf​zeigen der Zusammenhänge, die Begründung des behördlichen Standpunktes und der Dialog zwischen Stimmberechtigten und Staat sei in einer modernen Demokratie Voraussetzung ei​ner rationalen politischen Entscheidfindung
. Im Bericht der AG KID werden vier Grund​sätze für die Informationstätigkeit von Bundesrat und Bundesverwaltung vor Abstimmungen dargelegt, die eine freie Willensbildung garantieren und damit zulässiges behördliches Infor​mationshandeln von unzulässiger staatlicher Propaganda unterscheiden
.

Das Gebot der Kontinuität verlangt von Bundesrat und Bundesverwaltung, dass sie ihre Hal​tung und die wesentlichen Beweggründe nicht erst im Abstimmungskampf offenbaren, son​dern von Anfang an offen legen, sei das im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zu einem Vorhaben oder der parlamentarischen Beratung. Dadurch soll ausgeschlossen werden, dass Abstimmungen durch erst zuletzt vorgebrachte wichtige Gründe manipuliert werden könnten. 

Das Gebot der Transparenz verbietet eine verdeckte behördliche Information. Das Wissen um die Herkunft einer Information ist wesentlich für die freie Willensbildung der Stimmberech​tigten. Das Transparenzgebot dient daher der Garantie der freien Meinungs- und Willensbil​dung. Indessen ist nicht ausgeschlossen, dass Dritte mit der Information über eine Abstim​mungsvorlage beauftragt oder als Berater zugezogen werden. Es muss jedoch ersichtlich sein, dass diese im Auftrag staatlicher Stellen handeln. Unterlagen, welche Dritten zu Verfügung gestellt werden, müssen allen interessierten Kreisen zugänglich sein, insbesondere auch jenen, die einen anderen Standpunkt als der Bundesrat vertreten. 

Es wäre demnach unzulässig, wenn der Bundesrat oder die Bundesverwaltung gewisse Infor​mationen nur bestimmten Organisationen vorbehalten würden. 
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Das Transparenzgebot ist im Bereich des Einsatzes öffentlicher Gelder von besonderer Be​deutung. Mittel, die staatliche Stellen für Informationen im Vorfeld von Abstimmungen ein​setzen, sind offen zu legen. Aus dem Transparenzgebot folgt überdies auch eine Offenlegung der Ergebnisse von Meinungsumfragen, die im Vorfeld von Abstimmungen durchgeführt wurden. 

Das Gebot der Sachlichkeit garantiert eine objektive und vollständige Information, bei der sowohl auf die positiven als auch auf die negativen Seiten einer Vorlage hinzuweisen ist. Bundesrat und Bundesverwaltung müssen sich aber nicht auf die Vermittlung reiner Fakten beschränken, sie dürfen auch einen eigenen Standpunkt haben und diesen entsprechend ver​treten. Das Sachlichkeitsgebot gewährleistet diesfalls, dass sich Bundesrat und Bundesver​waltung bei ihrem Einsatz für oder gegen eine Vorlage nicht unlauterer Mittel wie der Propa​ganda oder der Polemik bedienen. Die Stimmberechtigten dürfen argumentativ überzeugt, nicht aber mit undifferenzierten oder einseitigen Argumenten überredet werden. 

Das Gebot der Verhältnismässigkeit garantiert, dass die Information durch den Bundesrat oder die Bundesverwaltung in ihrer Art, Intensität und Wahl der Mittel geeignet und erforder​lich ist, um die freie Willensbildung der Stimmberechtigten zu ermöglichen. Es bezweckt die Herstellung von Chancengleichheit im Abstimmungskampf und dadurch die Vermeidung ei​ner einseitigen Machtausübung, welche zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen kann. 

Der Bericht der AG KID hat sich in der Praxis bewährt. Die darin enthaltenen Informations​grundsätze werden von den Einheiten der Bundesverwaltung eingehalten. Damit konnte der Bericht zum einen zu einer einheitlichen Verwaltungspraxis beitragen und zum andern die Informationsgrundsätze von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmun​gen transparent machen.
7.2.2
Zur Frage einer gesetzlichen Verankerung dieser Grundsätze 
Die Frage einer normativen Verankerung der wesentlichen Grundsätze über die Information von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen ist nicht neu und wurde wiederholt thematisiert. 

Mit einer parlamentarischen Initiative vom 28. April 1993
 verlangte Nationalrat Rudolf Haf​ner eine Regelung der Informationstätigkeit des Bundesrates bei Volksabstimmungen. Die vorgeschlagene Regelung sah vor, dass der Bundesrat die Vor- und Nachteile einer Vorlage sachgemäss und vollständig offen legen muss. Er selber hätte für seine Meinung als Gesamt​behörde nicht mit öffentlichen Geldern Propaganda machen dürfen. Bei Nichteinhaltung die​ser Vorschriften sah die Regelung eine Beschwerdemöglichkeit an das Bundesgericht vor. Nachdem die Staatspolitische Kommission des Nationalrates beantragt hatte, der parlamenta​rischen Initiative keine Folge zu geben, wurde diese am 8. Dezember 1994 zurückgezogen. 
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Am 22. März 2002 reichte Nationalrat Hans Fehr eine parlamentarische Initiative
 ein, wel​che die Ergänzung des RVOG durch einen neuen Artikel 11a beabsichtigte. Danach sollte gesetzlich verankert werden, dass sich die Information des Bundesrates im Abstimmungs​kampf auf sachliche Aspekte zu beschränken hat. Dem Bundesrat und der Bundesverwaltung wäre es gesetzlich verwehrt gewesen, eine eigentliche Abstimmungskampagne zu führen oder eine solche zu unterstützen. Der Nationalrat gab der parlamentarischen Initiative am 22. Sep​tember 2003 allerdings keine Folge. 

Mit ihrer Motion vom 11. April 2003
 beauftragt die Staatspolitische Kommission des National​rates den Bundesrat, den Entwurf einer gesetzlichen Regelung vorzulegen, mit wel​cher die Informationsbefugnisse von Bundesrat und Bundesverwaltung bei Abstimmungs​kampagnen präziser als bisher gefasst werden. 

Insbesondere sollen Kriterien für den Einsatz öffentlicher Gelder und die zulässigen Inhalte behördlicher Abstimmungskampagnen festgelegt werden. Der Bundesrat beantragte in seiner Stellungnahme vom 28. Mai 2003 die Umwandlung in ein Postulat. Zur Begründung verwies er auf die Leitlinien, wie sie im Bericht der AG KID erwähnt sind. Obwohl der Bundesrat nicht überzeugt davon war, dass mittels rechtlicher Bestimmungen Missbräuche vermieden und gleichzeitig die nötige Flexibilität ermöglicht werden kann, war er gleichwohl bereit, die Frage einer gesetzlichen Regelung zu prüfen. Die Motion wurde im Nationalrat am 23. Sep​tember 2003 einstimmig überwiesen und ist gegenwärtig im Ständerat hängig. 

Mit einer parlamentarischen Initiative vom 7. Oktober 2004 verlangt Nationalrat Didier Burk​halter
 eine Ergänzung von Artikel 10 RVOG. In einem neuen Absatz 3 soll gesetzlich veran​kert werden, dass sich der Bundesrat aktiv für die Information über eidgenössische Ab​stimmungsvorlagen einzusetzen und dabei klar und objektiv die Haltung der Bundesbehörden zu vertreten hat. Der parlamentarischen Initiative wurde in den vorberatenden Kommissionen des National- und des Ständerates jeweils deutlich Folge gegeben. 

Der Bundesrat ist der Ansicht, dass mit den breit anerkannten Grundsätzen des Berichtes AG KID die Informationstätigkeit vor Abstimmungen ausreichend geregelt ist. Eine Verankerung dieser Grundsätze auf Gesetzesebene erachtet er daher nicht als zwingend, zumal eine solche Regelung die bestehende differenzierte Praxis nicht lückenlos normieren könnte. Der Bundes​rat hat sich deswegen entschlossen, der Bundesversammlung keinen indirekten Gegenentwurf zur Volksinitiative zu unterbreiten.
7.3
Information und Propaganda 
Wo die Grenze zwischen Information und Propaganda im konkreten Fall verläuft, hängt stark von subjektiven Werthaltungen und Auffassungen ab. Während die Einen die Information als objektiv und sachlich empfinden, ist für die Andern die Grenze zur Propaganda bereits über​schritten. Für Bundesrat und Bundesverwaltung 
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handelt es sich dann um zulässige Information, wenn die Informationsgrundsätze des Berich​tes der AG KID eingehalten sind: Die Grundsätze der Kontinuität, Transparenz, Sachlichkeit und Verhältnismässigkeit gewährleisten eine Information der Stimmberechtigten, die zur freien Willensbildung beiträgt. Demgegenüber bezweckt die Propaganda, die Meinung der Stimmberechtigten in einem ganz bestimmten Sinn und im Hinblick auf das Abstimmungs​verhalten eindeutig zu lenken. Der Bundesrat lehnt Propaganda strikt ab und legt grössten Wert auf die Einhaltung der erwähnten Grundsätze.

Die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates ist in ihrem Bericht vom 29. Mai 1997
 über die Informationstätigkeit des Bundesrates und der Bundesverwaltung in ausserordentli​chen Situationen für die Öffentlichkeitsarbeit zum selben Schluss gekommen. Öffentlich​keitsarbeit ist danach nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sofern sie klare Grenzen beachtet: Sie ist, ebenso wie die Informationstätigkeit im engeren Sinn, den Grundsätzen der Wahrheit, Offenheit, Vollständigkeit, Einheitlichkeit und Transparenz verpflichtet. Solange staatliche Öffentlichkeitsarbeit diesen Prinzipien folgt, ist das Problem der Abgrenzbarkeit der blossen Informationstätigkeit von der Öffentlichkeitsarbeit im Sinne einer umfassenden Darstellung der Tätigkeiten (des öffentlichen Gemeinwesens) zweitrangig. Die Übergänge von reiner In​formation zu Öffentlichkeitsarbeit sind oft fliessend, eine Unterscheidung wirkt in vielen Fällen geradezu künstlich
.

Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission kommt sodann zum Schluss, dass eine Öf​fentlichkeitsarbeit, verstanden als das bewusste, geplante und dauernde Bemühen, in der Öf​fentlichkeit Verständnis und Vertrauen für staatliches Handeln zu schaffen und zu erhalten, und getragen von den Grundsätzen der Wahrheit, Vollständigkeit, Einheitlichkeit und Sach​lichkeit, geradezu erforderlich ist, damit sich Bundesrat und Bundesverwaltung Gehör ver​schaffen können. Die zunehmend komplexen Vorlagen und Geschäfte, die den Staat gegen​wärtig beschäftigen und zukünftig beschäftigen werden, können der Bevölkerung je länger je weniger mit den herkömmlichen Mitteln einer nachgeschalteten Information vermittelt wer​den, d. h. mit einer Informationstätigkeit, die sich erst um die Vermittlung der Inhalte küm​mert, wenn diese der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen sind. Gefordert ist eine inte​grierte Information, eine Information, die angemessener Bestandteil jeder Sachvorlage ist und die mit Konzepten und Strategien und nicht mit Von-Fall-zu- Fall-Entscheiden arbeitet
.
7.4
Finanzierung
Nicht nur bei der behördlichen Information im Vorfeld von Abstimmungen, sondern noch mehr bei der eigentlichen Öffentlichkeitsarbeit stellt sich immer wieder die Frage der Finan​zierung, der Höhe des Finanzaufwandes und der Transparenz über die gesprochenen finanzi​ellen Mittel. 
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Der Bundesrat hat in der Antwort zur Interpellation Borer
 den Informationsaufwand der Bun​desverwaltung für das Jahr 1999 detailliert dargelegt. 

Eine von der Eidgenössischen Finanzverwaltung und der Bundeskanzlei erstellte Erhebung ergab ferner, dass die gesamte Bundesverwaltung 2003 insgesamt rund 73,6 Millionen Fran​ken für ihre Informationsarbeit aufgewendet hat. Dies sind knapp 7 Millionen Franken weni​ger als im Vorjahr. Rund zwei Drittel dieser Aufwendungen betreffen Personalkosten, rund ein Drittel entfällt auf Sachkosten. 

Umgerechnet auf Vollzeitstellen waren in den Departementen und Ämtern 286 Personen mit Informationsaufgaben beschäftigt. Bei Gesamtausgaben des Bundes von 49 962 Millionen Franken im Jahr 2003 machten die Informationsausgaben 0,14 Prozent aus. Im Jahr 2004 be​trug der Informationsaufwand der Bundesverwaltung schliesslich rund 61 Millionen Franken, wobei die Aufteilung auf Sach- und auf Personalkosten gleich blieb. Umgerechnet auf Voll​zeitstellen waren in der Bundesverwaltung 252 Personen im Informationsbereich angestellt. 

Darin enthalten sind indessen sämtliche Informationstätigkeiten von Bundesrat und Bundes​verwaltung und nicht nur jene, die im Vorfeld von Abstimmungen erfolgen. 

Vor Abstimmungen ist insbesondere der Aufwand für die Erstellung der Abstimmungsvorlage und der beigegebenen Erläuterungen in allen vier Landessprachen von Bedeutung. An deren Erstellung sind bundesverwaltungsintern mehrere Personen beteiligt, so der Bundesratsspre​cher mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Bundeskanzlei, die Informationskon​ferenz (KID), Mitarbeiter im federführenden Bundesamt und Vertretungen aus den Departe​menten. 

In seiner Botschaft zum Entlastungsprogramm 2003 hat der Bundesrat eine Kürzung der Aus​gaben für die Publikationen und die Öffentlichkeitsarbeit für das Jahr 2004 um 6 Millionen Franken, für 2005 um 9 Millionen Franken und für 2006 um 13 Millionen Franken vorge​schlagen
. Das Parlament ging für das Jahr 2006 über den Antrag des Bundesrates hinaus, indem es den Posten «Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit» insgesamt um 20 Millionen Franken statt um 13 Millionen Franken kürzte. 

Nach Artikel 167 BV kommt dem Parlament die Finanzhoheit zu. Die Kredite für die Wahr​nehmung seiner Aufgaben werden dem Bundesrat im Rahmen des Voranschlages bewilligt. Die Departemente selber verfügen über keine separaten Informationsbudgets, sondern die entsprechenden Aufwendungen werden über die Personal- und Sachkredite abgerechnet. Kann der Informationsaufwand für eine konkrete Vorlage mit den im Voranschlag einge​stellten ordentlichen personellen und sachlichen Mitteln nicht gedeckt werden, so wird der Aufwand im Voranschlag und seinen Nachträgen gesondert ausgewiesen. Dabei handelt es sich indessen um Ausnahmen wie beispielsweise die EWR-Abstimmung, wofür das Parla​ment einen Kredit von knapp 6 Millionen sprach, die Bilateralen Verträge I mit einem Kredit von 1,6 Millionen oder die UNO-Abstimmung mit einem Kredit von 1,2 Millionen
. Die Kreditbewilligung bedeutet für den Bundesrat, dass er seine Informationstätigkeit vor den betreffenden Abstimmungen mit Unterstützung und im Sinne des Parlamentes ausübte.
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7.5
Sichtweise des Parlaments gegenüber der bundesrätlichen Informationspraxis im Vor​feld von Abstimmungen 
Die parlamentarischen Vorstösse, die sich mit der bundesrätlichen Informationspraxis im Vorfeld von Abstimmungen und mit der Frage der Finanzierung staatlicher Informationstätig​keiten befassen, sind zahlreich. Eine einheitliche Haltung des Parlaments ist indessen nicht erkennbar. 

Die Informationspraxis von Bundesrat und Bundesverwaltung wird in mehreren parlamentari​schen Vorstössen kritisiert. Es wird geltend gemacht, dass sich der Bundesrat und die Bun​desverwaltung in den letzten Jahren zu stark engagiert und Propaganda betrieben hätten. Auch werden die Ausgaben für die Informationstätigkeit vor Abstimmungen als zu hoch erachtet
. Andere Vorstösse wiederum unterstützen eine aktive Informationspraxis des Bundesrates oder von Verwaltungseinheiten und erachten deren Informationstätigkeiten aus staatpolitischen und gesellschaftlichen Gründen als erforderlich
.

Der Bundesrat hat wiederholt dargelegt, dass er eine fundierte Abstimmungsinformation nicht nur als seine Pflicht betrachtet, sondern umgekehrt auch als ein Recht der Stimmberechtigten, der Parlamentsmitglieder, der Parteien und Verbände, über die Haltung und Beweggründe der Landesregierung ausführlich informiert zu sein. In seiner Antwort auf eine Frage von Natio​nalrat Hans Fehr
 wies der Bundesrat explizit darauf hin, dass Abstimmungsgeschäfte Kern​geschäfte der Regierung sind und damit nicht nur ein Informationsrecht, sondern vielmehr eine Informationspflicht besteht. Der Bundesrat legte aber auch verschiedentlich seine ableh​nende Haltung gegenüber staatlicher Propaganda dezidiert dar.
8
Zur Frage der Sanktionen 
Soweit es um kantonale Abstimmungen geht, besteht die Möglichkeit, eine Verletzung der politischen Rechte mittels Stimmrechtsbeschwerde beim Bundesgericht zu rügen
. Insofern besteht eine genügende Sanktionsmöglichkeit. 

Bei Bundesabstimmungen fehlt ein vergleichbares Rechtsmittel mit entsprechenden gerichtli​chen Sanktionsmöglichkeiten. Es besteht jedoch die Möglichkeit der 
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Beschwerde an den Bundesrat gegen Entscheide der kantonalen Regierung über Abstim​mungsbeschwerden
. Nicht beschwerdefähig sind hingegen die Abstimmungserläuterungen des Bundesrates. Sie stellen einen so genannten «acte de gouvernement» dar, gegen den kein Rechtsmittel erhoben werden kann
.

In seiner Stellungnahme vom 9. Januar 2002 zur parlamentarischen Initiative Stamm
 hat der Bundesrat seine Gründe bereits dargelegt, weshalb er die Einrichtung von mit Sanktionsmög​lichkeiten ausgestatteten Instanzen bei Abstimmungen auf Bundesebene ablehnt. Verbreitet nämlich eine Seite im Abstimmungskampf Unwahrheiten, so kann niemand dies derart wirk​sam kritisieren wie ihre politischen Gegner. Die Einrichtung einer Anrufinstanz würde kon​traproduktiv wirken, indem unlautere Aussagen gerade durch die Stellungnahme der Anrufin​stanz noch zusätzliche Publizität erhielten und die Stellungnahme wiederum durch die Urhe​ber der beanstandeten Äusserung in den Medien kritisiert werden könnten. Statt über Fairness im Abstimmungskampf würde über Fairness der Anrufinstanz gestritten. Auch können die meisten Stellungnahmen gar nicht so rasch abgegeben werden, dass sie bei irregeführten Stimmberechtigten noch rechtzeitig wirksam werden. 

Der Bundesrat sieht keinen Anlass, von seiner bisherigen Haltung abzurücken. Soweit es den Initiantinnen und Initianten um politische Sanktionen gehen sollte wie namentlich die Nicht​wiederwahl eines Mitgliedes des Bundesrates oder der eidgenössischen Räte, bestehen diese Möglichkeiten bereits heute und bedürfen keiner zusätzlichen rechtlichen Normierung. Im Übrigen wendet sich der Bundesrat gegen eine zu weit gehende Verrechtlichung im Bereich der Abstimmungen und der damit verbundenen politischen Auseinandersetzungen. 

Mit den bereits erwähnten Grundsätzen des Berichtes der AG KID bestehen Leitplanken für das behördliche Informationshandeln von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen. Sie leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Wahrung der politischen Rechte, und es ist nicht offensichtlich, weshalb hier eine richterliche Instanz eingerichtet wer​den sollte. 

Immerhin sei darauf hingewiesen, dass nach Artikel 189 Absatz 1 Buchstabe f BV- Justizre​form
 das Bundesgericht neu auch für die Beurteilung von Streitigkeiten wegen Verletzung von kantonalen und eidgenössischen Bestimmungen über die politischen Rechte zuständig wird. Der Entwurf des neuen Bundesgerichtsgesetzes und der Entwurf einer Revision des Bundesgesetzes über die politischen Rechte sehen die gesetzliche Umsetzung der Neuerung vor. Die Abstimmungsbeschwerde nach Artikel 81 BPR beim Bundesrat soll aufgehoben werden. Neu wird nach Artikel 77 Buchstabe c und Artikel 82 Buchstabe b des Entwurfes über ein neues Bundesgerichtsgesetz
 (E-BGG) sowie Artikel 80 des Entwurfs der Revision des 
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Bundesgesetzes über die politischen Rechte
 (E-BPR) auch in Bundesangelegenheiten die Erhebung einer Beschwerde beim Bundesgericht möglich. Aus Gründen der Gewaltenteilung bleiben indessen Akte der Bundesversammlung und des Bundesrates von einer bundesge​richtlichen Überprüfung ausgenommen, sofern ein Gesetz nichts anderes vorsieht (Art. 189 Abs. 4 BV-Justizreform).
9
Auswirkungen der Initiative bei einer Annahme 

9.1
Auswirkungen auf den Bund 
Die Annahme der Initiative hätte massive Einschränkungen der Informationstätigkeit von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen zur Folge. Zulässig blieben nur die amtlichen Erläuterungen sowie eine einmalige Information an die Bevölkerung durch die zuständige Departementsvorsteherin oder den Departementsvorsteher. Auf offensichtlich falsche oder irreführende Äusserungen von Parteien, Verbänden und weiteren interessierten Kreisen könnte der Bundesrat nicht reagieren. Auch wäre es ihm untersagt, über neue erhebli​che Tatsachen, deren Kenntnis für eine objektive Entscheidung über eine Vorlage notwendig ist, zu informieren. Dadurch würde der Anspruch der Stimmberechtigten verletzt, ihren Wil​len frei und in Kenntnis aller wesentlichen Gründe bilden zu können.  

Die Vorschrift, wonach eine einmalige kurze Information an die Bevölkerung nur durch die Vorsteherin oder den Vorsteher des zuständigen Departementes erfolgen darf, steht in einem Spannungsverhältnis zur Viersprachigkeit unseres Landes: Nach bisheriger Praxis nehmen oft jene Mitglieder des Bundesrates, die über die entsprechenden Sprachfertigkeiten verfügen, an Informationsveranstaltungen in bestimmten Landesteilen teil. Diese Praxis dient der Vermitt​lung der oft schwierigen Abstimmungsvorlagen, schafft Transparenz und trägt dadurch zu einer umfassenden Willensbildung der Stimmberechtigten bei. Sie müsste nach einer An​nahme der Initiative aufgegeben werden. 

Die Regelung, wonach ein Abstimmungstermin zwingend mindestens sechs Monate im Vor​aus publiziert werden müsste, hätte bei dringlich erklärten Bundesgesetzen zur Folge, dass im Einzelfall nicht innerhalb eines Jahres, wie von Artikel 165 BV vorgesehen, darüber abge​stimmt werden könnte. 

Erhebliche Auswirkungen hätte auch die Verpflichtung, dass die Abstimmungsvorlagen den geltenden Text enthalten müssen. Bei Reformpaketen, die eine Änderung mehrerer Gesetze enthalten, oder bei der Totalrevision bestehender Erlasse führte dies öfters zu sehr umfangrei​chen Abstimmungsunterlagen. Von 1990 bis Mitte 2005 wurde über 49 Gesetzesrevisionen abgestimmt. Darunter befanden sich Änderungen von umfangreichen Erlassen wie des Straf​gesetzbuchs, des Obligationenrechts oder des AHV-Gesetzes; das Partnerschaftsgesetz, über das am 5. Juni 2005 abgestimmt wurde, änderte 31 Gesetze. Der wiederkehrende Versand von solchen
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umfangreichen Erlasstexten entspräche nicht dem Gebot der Verständlichkeit der Vorlage und trüge eher zur Verwirrung der Stimmberechtigten bei, als das damit eine sinnvolle Zusatzin​formation erreicht würde. Zudem wären damit zusätzliche finanzielle Aufwendungen verbun​den. Unproblematisch wäre diese Verpflichtung nur bei kleineren Teilrevisionen sowie bei neuen Erlassen, die nicht bereits bestehende ersetzen und welchen ohnehin kein geltender Text beigefügt werden kann. 
9.2 Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden Die Buchstaben b und c von Absatz 3 sowie Absatz 4 des Initiativtextes finden nicht nur auf den Bund, sondern auch auf die Kantone und Gemeinden Anwendung. Auch sie müssten im Falle der Annahme der Initiative Abstim​mungstermine spätestens sechs Monate im Voraus publizieren, wobei davon nicht nur Urnen​abstimmungen betroffen wären, sondern auch Landsgemeinden und Abstimmungen an Ge​meindeversammlungen. Gerade letzteren dürfte indessen die Einhaltung dieser Vorgabe kaum möglich sein. Dasselbe gilt für die Pflicht, den Abstimmungsunterlagen die geltenden Erlasse beizulegen. Hingegen hat die Verpflichtung zur Einführung von Sanktionen kaum Auswir​kungen auf Kantone und Gemeinden, da bereits heute Akte im Zusammenhang mit kantona​len und kommunalen Abstimmungen bis ans Bundesgericht weiter gezogen werden können. 
9.3
Finanzielle und personelle Auswirkungen
Die finanziellen und personellen Auswirkungen bei einer Annahme der Volksinitiative kön​nen nicht exakt abgeschätzt werden, da die Informationstätigkeit vor Abstimmungen in der Regel über die ordentlichen Informationsbudgets der Departemente und Ämter bestritten wird. Besondere Kredite für Informationen über komplexe Abstimmungsvorlagen würden indessen nicht mehr gesprochen. Diesen Minderausgaben stünden jedoch Mehrausgaben im Zusammenhang mit dem im Initiativtext vorgesehenen unentgeltlichen Versand der geltenden Erlasse gegenüber. 

Das Abstimmungsbüchlein würde umfangreicher und dadurch zu erheblichen Mehrkosten führen.
10 Schlussfolgerungen 
Der Bundesrat hat sich wiederholt für den Erhalt der Funktionsfähigkeit unserer direkten De​mokratie eingesetzt, nicht nur, indem er eine Reform der Volksrechte vorgeschlagen hat, son​dern auch, indem er sich mit seiner Rolle und derjenigen der Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen intensiv beschäftigte. Als Folge davon bestehen heute verwaltungsinterne Leitlinien, die dafür sorgen, dass die Bundesverwaltung vor Abstimmungen bestimmte Grundsätze berücksichtigt. 

Auch das Parlament hat seine Sorge um den Erhalt der Funktionsfähigkeit unserer Demokra​tie vor Abstimmungen mit dem Mittel der parlamentarischen Vorstösse mehrmals zum Aus​druck gebracht und einzelne Aspekte besonders thematisiert. Das Bundesgericht hat mit einer langjährigen und reichhaltigen Praxis die Zulässigkeit 
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und die Grenzen behördlichen Engagements im Vorfeld von Abstimmungen präzisiert und dadurch entscheidend zu Rechtssicherheit und Wahrung unseres direktdemokratischen Sy​stems beigetragen. Die bundesgerichtliche Rechtsprechung hat aber nicht nur Grundsätze dazu entwickelt, sondern auch zur Frage unzulässiger Einwirkungen durch Parteien und Inter​essengruppen Stellung genommen. Staatliche Behörden und in erster Linie die Regierung müssen mitunter zur Wahrung der freien Willensbildung der Stimmberechtigten korrigierend eingreifen; sie dürfen nicht einfach tatenlos zusehen. Auch die wissenschaftliche Lehre hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Modalitäten behördlichen Informationshandelns vor Abstimmungen bekannt sind und laufend den veränderten Bedürfnissen zur Wahrung unserer direktdemokratischen Einrichtungen entsprechend weiterentwickelt wurden. 

Indem Bundesrat und Bundesverwaltung in aller Regel die Abstimmungsvorlage zuhanden des Parlaments vorbereiten und während der parlamentarischen Beratungen begleiten, verfü​gen sie über umfangreiche und vertiefte Informationen, die den Stimmberechtigten und den Medien nicht vorenthalten werden sollen, da sie wesentlich zur Freiheit ihrer Willensbildung beitragen. Gerade bei komplexen Vorlagen ist es wichtig, dass umfassend informiert wird. Das Sachwissen ist zu einem guten Teil bei denjenigen angesiedelt, welche die Vorlage erar​beitet haben, also in der Regel bei Bundesrat und Parlament. Durch eine massive Einschrän​kung der Teilnahmepflicht des Bundesrates im Vorfeld von Abstimmungen würde den Stimmberechtigten ein wesentlicher Teil der Informationen vorenthalten, was der freien Mei​nungs- und Willensbildung abträglich wäre. Die Stimmberechtigten haben Anspruch darauf zu erfahren, wie ihre Regierung über eine Vorlage denkt und warum sie diese oder jene Hal​tung vertritt. 

Es stellt sich die Frage, ob diese Informationen nicht auch von Parteien, Verbänden und wei​teren interessierten Kreisen zur Verfügung gestellt werden können. Dies ist aus zwei Gründen zu bezweifeln: Die Urheberin einer Vorlage verfügt naturgemäss über mehr Informationen zur Vorlage als jede andere Person. Sodann haben in aller Regel die Parteien, Verbände und anderen interessierten Kreise nicht die nötigen Mittel, um sich mehrmals jährlich mit ver​gleichbarem Aufwand an den Abstimmungen zu beteiligen. Sie sind stattdessen gezwungen, ihre Ressourcen gezielt bei einzelnen ihnen besonders wichtig scheinenden Vorlagen einzu​setzen. 

Die kontinuierliche Information der Regierung im Verlauf des Entscheidungsprozesses bietet Gewähr für ihre Objektivität, Sachlichkeit und Ausgewogenheit. Dafür sorgen die erwähnten internen Richtlinien. 

Der Bundesrat kommt somit zum Schluss, dass die von der Initiative vorgeschlagenen Mass​nahmen nicht nur einen untauglichen und ungeeigneten Beitrag zum Erhalt der freien Wil​lensbildung im Vorfeld von Abstimmungen leisten, sondern im Gegenteil zu deren Gefähr​dung beitragen. Die Initiative verkennt auch die neuen Herausforderungen an die Informati​onsvermittlung durch Bundesrat und Bundesverwaltung in einem veränderten und stark me​dial geprägten Umfeld. 

Sie vermag darauf keine adäquaten Antworten zu geben. In mehreren wesentlichen Punkten ist die Initiative zudem unklar. 

Auf Grund dieser Überlegungen beantragt der Bundesrat den eidgenössischen Räten, die Volksinitiative «Volkssouveränität statt Behördenpropaganda» Volk und Ständen ohne Ge​genentwurf zur Ablehnung zu empfehlen.
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